
F2333 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Sachsen-Anhalt 

20. Jahrgang Ausgegeben in Magdeburg am 29. Mai 2009 

INHALT 

Tag 

26. 5. 2009 Zweites Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungsrechts . . 

neu: 2020.75; zu: 2020,7, 2020.10. 2020.11, 2020.24, 2020.35, 2020.63, 2020.70, 2020.71, 2020.72 

19. 5. 2009 Verordnung zur Änderung der ZentralstelIenverordnung 
zu: 319.1 

Nummer 9 

Seite 

. 238 

. . . . . . . . . . . .  257 

237 



GVBI. LSA Nr. 912009, ausgegeben am 29. S. 2009 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das h iermit nach Gegenzeichnung ausgefertigt 
wird und zu verkünden ist: 

Zweites Ges etz 
zur Fortentwicklung des Kom munalverfassungs rechts. 

Vom 26. Mai 2009. 

Artikel I 
Ä nderung des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

Das Gesetz über komm unale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1 998 
( GV B I .  LSA S .  8 1 ) , zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 14. Februar 2008 ( GVBI .  LSA S. 40, 48), 
wird wie folgt geändert: 

I .  § 1 3  erhält fo lgende Fassung: 

,,§ 1 3  
Dec kung des Finanzbedarfs 

( I )  Der Zweckverband erhebt eine al lgemeine Um
lage, wenn die Erträge einsch ließlich der besonderen 
Umlagen die A ufwendungen nicht decken. 

(2) Soweit im Rahmen der Aufgabenerfül lung des 
Zweckverbandes die Übernahme und Tilgung beson
derer Verbindlichkeiten zu Gunsten einzelner Zweck
verbandsmitgl ieder erforderlich wird oder soweit die 
Aufgabenwahrnehmung einzelnen Zweckverbandsmit
gliedern besondere Vorteile vermittelt, kann der Zweck
verband auch von einzel nen Mitgl iedern besondere 
Umlagen erheben . Die besonderen Umlagen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Leistungen des 
Zweckverbandes für seine M itgl iedsgemeinden stehen. 

(3) Die Umlagen sind in der Haushaltssatzung fest
zusetzen. Die nach der Gemeindeordnung genehmigungs
pl1ichtigen Tei le der Haushaltssatzung bedürfen der 
Genehmigung durc h  die Kommunalaufsichtsbehörde. " 

2. Nach § 15 wird folgender § ISa eingefügt: 

.. * ISa 
Formwechsel eines Zweckverbandes 

(I) Führt der Wegfal l von Verbandsmitgliedern dazu, 
d ass nur noch eine Gemeinde als Verbandsmitglied ver
bleibt, kann das verbleibende Verbandsmitgl ied den 
Formwechsel des Zweckverbandes in eine Anstalt des 
öffent l ichen Rechts oder eine Kapital gesel lschaft be
schl ießen. Bei einem Formwechsel des Z;weckverbandes 
ist § 1 23 der Gemeindeordnung anzuwenden. 

(2) Bei einem Formwechsel in  eine Anstalt des ölTent
l ic hen Rechts sind die Vorschri ften des Anstaltsgesetzes 
und die al lgemeinen Vorschriften des kommunalen Wirt
schaftsrechts zu beachten. Der Beschl uss des Form
wechsels und die Anstalt�satzung sind der Kommunal
aufsichtsbehörde anzuzeigen und von dieser in i hrem 
amtlichen Veröffentlichungsblatt bekannt zu machen. 
Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise 
haben in  der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen 
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vorgesehenen Form auf die Veröffentlichung h inzu
wirken. Der Formwechsel in  eine Anstalt des öffent
l ic hen Rechts wird am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Veröffentlichungsblatt der Kom
munalaufsichtsbehörde wirksam, soweit nicht in der 
Anstal tssatzung ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

(3) Der Formwechsel eines Zweckverbandes in eine 
Kapitalgesellschaft ist zulässig. Die §§ 302 bis 304 des 
Umwand lungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden ." 

3 .  § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I Satz I erhält folgende Fassung: 

.. Soweit d ieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, 
gelten für den Zweckverband die Vorschriften für 
Gemeinden sinngemäß." 

b) Nach Absatz I wird folgender neuer Absatz 2 einge
fügt: 

.. (2) In der Verbandssatzung kann bestimmt werden, 
dass die Vorschriften über die Wi1tschaftsführung 
und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe für den 
Zweckverband entsprechend gelten ." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  

4 .  Nach § 1 8  werden die folgenden § §  19 bis 2 1  angefügt: 

..§ 1 9  
Übergangsvorschrift Kameralistik 

Soweit  in den § §  20 und 2 1  keine besonderen Rege.
lungen getroffen wurden, gelten für kommunale Ver
bände, deren Haushalt kameralistisch geführt wird, bis 
zur Umstellung ihres Haushalts- und Rechnungswesens 
nach dem System der doppelten Buchführung oder nach 
der Wirtschaftsführung und dem Rechnungswesen nach 
den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes die übrigen 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 

§ 20 
Deckung des Finanzbedarfs - Kameralistik 

(I ) Der Zweckverband erhebt eine allgemeine Um
lage, wenn die sonstigen Einnahmen, die speziellen 
Entgelte einschl ießlich der besonderen Umlagen seinen 
Finanzbedarf nicht decken. 

(2) Soweit im Rahmen der Aufgabenerfü llung des 
Zweckverbandes die Übernahme und Tilgung beson
derer Verbindlichkeiten zugunsten einzelner Zweck
verbandsmitgl ieder erforderlich wird oder soweit die 
Aufgabenwahrnehmung einze l nen Zweckverbandsmit
g l iedern besondere Vorteile vermittelt, kann der Zweck
verband auch von einzelnen Mitgliedern besondere 
Uml agen erheben. Die besonderen Um lagen müssen in  
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einem angemessenen Verhältnis zu den Leistungen des 
Zweckverbandes fUr seine Mitgl iedsgemeinden stehen. 

(3) Die Umlagen sind in der Haushaltssatzung fest
zusetzen. Die nach der Gemeindeordnung genehmigungs
pflicht igen Teile der Haushaltssatzung bedürfen der 
Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehärde. 

§ 21 

Anzuwendende Vorschriften Kameral istik 

( I )  Soweit dieses Gesetz nicht etwas anderes be
stimmt, gelten für den Zweckverband die Vorschriften 
für Gemeinden sinngemäß. Dabei t reten als Organe des 
Zweckverbandes an die Stelle  des Gemeinderates die 
Verbands versammlung und an die Stelle des hauptamt
lichen Bürgermeisters der Verbandsgeschäftsführer. An 
die Stel le der Mitglieder des Gemeinderates treten die 
Vertreter der Verbandsmitglieder, an die Stel le  des Vor
sitzenden des Gemeinderates tritt der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung. § 140 Abs. I Satz 2 der Gemeinde
ordnung findet keine Anwendung für die Genehmigung 
der Verbandssatzung und i hrer Änderungen. 

(2) Für Zweckverbände, die der Wasserversorgung, 
der Abwasserbeseitigung oder der Abfallentsorgung 
dienen, gelten die Vorschriften über die Wirtschafts
führung und das Rechnungswesen der E i genbetriebe 
entsprechend. Im Übrigen kann die Verbandssatzung 
bestimmen, dass die Vorschriften über die Wirtschafts
führung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe für 
den Zweckverband entsprechend gelten. 

(3) Auf die Entschlidigung der nach diesem Gesetz 
ehrenamtlich Tlitigen finden die Bestimmun gen über den 
Auslagenersatz und die Aufwandsentschädigung bei 
ehrenamtlicher T ätigkeit für die Gemeinde in Abhängig
keit vom Umfang des Aufgabenbestandes entsprechende 
Anwendung. " 

Artikel 2 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung vom 5. Oktober 1993 (GVB\. LSA 
S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Februar 2008 (GVB!. LSA S. 40, 46), w ird wie folgt 
geändert: 

I .  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 86 erhält folgende Fassung: 

" Bi ldung von Ortschaften . . . 86". 

b) Die Angabe zu § 89 erhält folgende Fassung: 

"Autnebung der Ortschaften . .. 89". 

c) D ie Angabe zu § 154 erhlilt folgende Fassung: 

"Übergangsregelungen . .. 154". 

d) Nach der A ngabe zu § 154 werden folgende An
gaben angefügt: 

"Sechster Tei l  
Übergangsvorschriften zur kamera listischen 

Haushaltsführung 

Anzuwendende Vorschriften - Kameralistik 155 

A,lIgemeine Haushaltsgrundsätze -
Kameralistik 

Grundsätze der Einnahmebeschaffung -
Kameralistik 

Haushaltssatzung - Kameral istik 

Haushaltsplan Kameralistik 

Nachtragshaushaltssatzung Kameralistik 

156 

157 

158 

159 

160 

Vorl äufige Haushaltsführung Kameralistik 161 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
Kameralistik 162 

Finanzplanung - Kameralistik 163 

Verpflichtungsennächtigungen Kameralistik 164 

Kreditaufnahmen - Kameralist ik  165 

S ic herheiten und Gewährleistung für Dritte 
Kameral istik 166 

Kassenkredite Kameralistik 

Rücklagen Kameral istik 

Gemeindekasse Kameralistik 

Jahresrechnung, Entlastun g  Kameralistik 

Sondervermögen Kameral istik 

Treuhandvermögen Kameralistik 

Sonderkassen - Kameralistik 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

Freiste l lung von der Finanzplanung - 174 

Kameralistik 

Planung, Jahresabschluss und dessen Prüfung 
bei Unternehmen in Privatrechtsform -
Kameralistik 175 

Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 
Kameralistik 176 

Inhalt der Prüfung - Kamera listik 177 

Prüfung bei Eigenbetrieben und Anstalten 
des öffentlichen Rechts Kameralistik 178 

Weiterentwickl ung der kommunalen 
Selbstverwaltung Kameralistik 179 

Ausführung des Gesetzes Kameralistik 180". 

2. Dem § 17 werden die folgenden Absätze 5 und 6 ange
fügt: 

,,(5) Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, 
die Neubildung einer Gemeinde durch Ausgl iederung 
von Gebietstei len aus einer Gemeinde durch Verord
nung vorzunehmen, wenn 

1. Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen, 

2. die neu zu b ildende Gemeinde und die von der A us
gli ederung betroffene Gemeinde jeweils die für e ine 
Einheitsgemeinde erforderliche Mindesteinwohner
zahl aufweisen oder die neu zu bildende Gemeinde 
M itgliedsgemeinde einer Verbandsgemeinde wird 
und 
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3. die von der Ausgliederung von Teilen i hres Gebietes 
betroffene Gemeinde mit der Mehrheit der M it
glieder i hres Gemeinderates zustimmt. 

Absatz 2 Satz 3 und 4 sowie Absatz 3 gelten ent
sprechend. 

(6) In der Verordnung nach Absatz 5 sind die erforder
lichen Bestimmungen über die Rechtsfolgen und die 
Auseinandersetzung zu treffen, insbesondere über 

I .  den Namen der neu gebildeten Gemeinde, 

2. den Sitz der neu gebildeten Gemeinde, 

3. die Rechtsnachfolge, 

4.  die Geltung des Ortsrechts, 

5. die Übergangsorgane bis zur Neuwahl.  

Die Verordnung kann Bestimmungen über die Rechts
nachfolge und die Auseinandersetzung einer Verein
barung zwischen der bestehenden und der neu gebil
deten Gemeinde überlassen. Die Vereinbarung bedarf 
der Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichts
behörde." 

3 .  § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Satz 3 werden nach den Wörtern 
.. Gemei nderat einer aufzulösenden Gemeinde" die 
Wörter .. oder, soweit eine einzelne Neuwahl nach 
§ 46 Abs . I des Kommunalwahlgesetzes vereinbart 
wird, der Gemeinderat der aufnehmenden Gemeinde" 
eingefügt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.. (3) Die Vereinbarung mit der Genehmigung u nd 
die Bestimmungen der Kommunalaufsichtsbehörde 
s ind im amtlichen Verkündungsblatt des Land
kreises zu veröffentl ichen. Gibt der Landkreis kein 
eigenes Verkündungsblatt heraus, erfolgt die Veröffent
l ichung im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes." 

4. § 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 werden nach dem Wort .. einschließ
l ich" die Wörter .. der Haushaltspläne oder" einge
fügt. 

b) Nummer 5 erhält fol gende Fassung: 

..  5. die Festste l lung der Jahresrechnung der Gemein
de und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 
und, soweit der Haushalt der Gemeinde nach 
dem System der doppelten Buchführung geführt 
wird, des Gesamlabschlusses,". 

5. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I wird nach dem WOrt .. kann" das Wort 
.. lebenden" eingefügt. 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

.. Das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbczcichnung 
erlöschen mit dem Tod des Geehrten." 

6.  § 40 erhält folgende Fassung: 
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.. § 40 
Hinderungsgrünqe 

( I )  Gemeinderäte können nicht sein 

1.  a) Bürgermeister, 

b) hauptamtliche Beamte und Arbeitnehmer der 
Gemeinde, ausgenommen nicht leitende Bediens
tete in Einrichtungen der Jugendhi lfe und Jugend
pflege, der Sozialhilfe, des B ildungswesens und 
der Kulturpflege, des Gesundheitswesens, des 
Forst-, Gartenbau- und Fried hofsdienstes, der 
Eigenbetriebe und in ähnlichen E inrichtungen, 

c)  hauptamtliche Beamte und Arbeitnehmer ei ner 
Verwaltungsgemeinschaft oder Verbandsgemeinde, 
der die Gemeinde angehört, ausgenommen n icht 
leitende Bedienstete i n  Einrichtungen der 
Jugendhilfe und Jugendpflege, der Sozialhi lfe, 
des B ildungswesens und der Kulturpflege, des 
Gesundheitswesens, des Forst-, Gartenbau- und 
Friedhofsd ienstes, der Eigenbetriebe und in ähn
lichen Einrichtungen, 

d) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer i m  
Dienst des Landkreises, dem d i e  Gemeinde 
angehört, 

e) leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer eines 
Zweckverbandes, dessen Mitglied die Gemeinde 
ist, 

f) leitende Beamte u nd leitende Arbeitnehmer einer 
j u ristischen Person oder sonstigen Organisation 
des öffentlichen Rechts oder des Pri vatrechts, 
wenn die Gemeinde in einem beschließenden 
Organ dieser Organisation mehr als die Hälfte 
der Stimmen hat, 

g) leitende Beamte u nd leitende Arbeitnehmer einer 
Stiftung des öffentl ichen Rechts, die von der· 
Gemeinde verwaltet wird; 

2. Beamte und Arbeitnehmer, die vorbereitend oder 
entscheidend unmittelbar Aufgaben der Rechts
oder Fachaufsicht oder der Rechnungsprüfung über 
die Gemeinde wahrnehmen. 

(2) Hinderungsgründe nach Absatz I stellt der 
Gemeinderat fest." 

7. § 4 1  Abs. I Satz I wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

b) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 ange
fügt: 

.. 6. e ine Partei oder eine Tei lorganisation einer 
Partei durch das B undes verfassungsgericht 
nach Artikel 2 1  Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
für verfassungswidrig erklärt wird, sofern das 
M itglied des Gemeinderates dieser Partei oder 
Teilorganisation zu irgendeinem Zeitpunkt 
zwischen der AntragsteIl ung (§ 43 des B undes
verfassungsgerichtsgesetzes) und der Verkün
dung der Entscheidung (§ 46 des Bundes
verfassungsgerichtsgesetzes) angehört hat; dies 
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gilt entsprechend für die Feststellung, dass eine 
Partei oder ein Teil einer Partei eine verbotene 
Ersatzorganisation ist." 

8. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Mit
gliedern des Gemeinderates bestehen, in einem 
Gemeinderat mit mehr als 50 Mitgliedern aus 
mindestens drei Mitgliedern des Gemeinderates." 

b) Satz 4 wird aufgehoben. 

9. § 44 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

,,4. den Erlass und die Änderung der Haushalts
satzung und des Stellenplans, des Finanzplans, 
des Ergebnisplans, des fnvestitionsprogramms, 
die Zustimmung zu nach Umfang und Bedeu
tung in der Hauptsatzung festzulegenden erheb
lichen über- und außerplanmäßigen Verpflich
tungsermächtigungen. die Entgegennahme des 
Jahresabschlusses und dic Entlastung des Bürger
meisters für die HaushaItsdurchführung, soweit 
der Haushalt der Gemeinde nach dem System 
der doppelten Buchführung geführt wird,". 

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a ein
gefügt: 

,,4a. den Erlass und die Änderung der Haushalts
satzung und des Stellenplans. des Finanzplans. 
des Investitionsprogramms. die Zustimmung 
zu nach Umfang und Bedeutung in der Haupt
satzung festzulegenden erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächti
gungen, die Entgegennahme der Jahresrech
nung und die Entlastung des Bürgermeisters 
für die Haushaltsdurchführung. soweit der 
Haushalt der Gemeinde kameralistisch ge
führt wird,". 

c) Nummer 5 erhält folgende Fa�sung: 

,,5. die Stellu'ngnahme zum Prüfungsergebnis der 
überörtlichen Prüfung sowie eine Stellung
nahme zum Prüfungsbericht über die Jahresab
schlussprüfung der Eigenbetriebe und, soweit 
der Haushalt der Gemeinde nach dem System 
der doppelten Buchführung geführt wird, den 
Gesamtabschluss. ". 

10. § 51 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

"Ein Einvernehmen mit dem Bürgermeister ist in 
diesen Fällen nicht erforderlich." 

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 
und 5. 

11. In § 57 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Träger
gemeinden" die Wörter "und in Mitgliedsgemeinden 
von Verbandsgemeinden" eingefügt. 

12. § 59 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Die in § 40 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b bis g Ge
nannten können nicht gleichzeitig Bürgermeister sein. 

Eine Person darf nicht in mehreren Gemeinden Bürger
meister sein. Der Bürgermeister kann nicht gleich
zeitig Ortschaftsratsmitglied, Ortsbürgermeister oder 
Ortsvorsteher einer Ortschaft derselben Gemeinde sein." 

13. §60 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Wahl des Bürgermeisters hat frühestens 
sechs Monate und spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Amtszeit zu erfolgen. In anderen Fällen des Frei
werdens der Stelle erfolgt die Wahl spätestens drei 
Monate nach Freiwerden der Stelle. Wird eine Gemeinde 
neu gebildet, erfolgt die Wahl unverzüglich nach Wirk
samkeit der Gebietsänderung, wenn nicht von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, die Wahl vor 
Wirksamkeit der Gebietsänderung nach Maßgabe der 
§§ 58 bis 68 des Kommunalwahlgesetzes durchzu
führen. Das Gleiche gilt, wenn infolge einer Einge
meindung die Verwaltung der aufnehmenden Gemeinde 
von einem hauptamtlichen Bürgermeister geleitet 
werden muss. Bis zum Amtsantritt des neu gewählten 
hauptamtlichen Bürgermeisters nimmt der bisher ehren
amtliche Bürgermeister der aufnehmenden Gemeinde 
die Befugnisse des Organs geschäftsführend wahr; 
§ 58 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Wahl kann in den 
Fällen der Sätze 1 und 2 bis zu einem Jahr nach Frei
werden der Stelle aufgeschoben werden, wenn die Auf
lösung der Gemeinde bevorsteht." 

14. § 73 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Auf die Gemeindebediensteten sind die gesetzlichen 
und tarifrechtlichen Vorschriften anzuwenden." 

15. § 78 Abs. 2 Satz I wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer 
eines Zweckverbandes, dessen Mitglied eine der 
Mitgliedsgemeinden der VerwaItungsgemein
schaft ist,". 

b) In den Nummern 1.3,4 und 5 wird jeweils das Wort 
"Angestellte" durch das Wort "Arbeitnehmer" er
setzt. 

16. In § 81 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "Satz 4" durch 
die Angabe "Satz 6" ersetzt. 

17. § 82 Abs. 2 Satz I erhält folgende Fassung: 

"Die Trägergemeinde führt für die Erfüllung der 
Gemeinschaftsaufgaben eine abgegrenzte Kassen- und 
Rechnungsführung durch oder, soweit der Haushalt 
der Gemeinde nach dem System der doppelten Buch
führung geführt wird. eine Kassenführung und Buch
haltung." 

18. Dem § 88 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt: 

,,(5) Der Ortsbürgermeister kann aufgrund eines 
von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Ort
schaftsrates gestellten Antrages und eines mit einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Mitglieder 
des Ortschaftsrates zu fassenden Beschlusses vor
zeitig als Ortsbürgermeister abgewählt werden. § 54 
Abs. 3 Satz 4 bis 6 findet keine Anwendung. Der 
Beschluss über die Abwahl darf frühestens drei Tage 
nach der AntragsteIlung im Ortschaftsrat gefasst werden. 
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Die Abwahl bedarf der Bestätigung durch den Gemeinde
rat. Der Ortsbürgermeister scheidet mit Abl auf des 
Tages, an dem der Gemeinderat die Abwahl bestäti gt, 
aus dem Amt aus. Im Fal le  einer Abwahl als Orts
bürgermeister blei bt er jedoch M itgl ied des Ortschafts
rates bis zum Ablauf seiner Amtszeit. 

(6) Scheidet der Ortsbürgermeister während der Amts
zeit des Ortschaftsrates aus oder wird er vorzeitig ab
gewähl,t, hat der Ortschaftsrat binnen zwei Monaten 
nach Freiwerden der Stel le einen neuen Ortsbürger
meister für den Rest seiner Amtszeit aus seiner M itte 
zu wtlhlen. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den 
Gemeinderat. B is zum Amtsantritt des neu gewählten 
Onsbürgermeisters nimmt der Ste l lvertreter d ie  Funk
t ion wahr." 

1 9. § J 1 0  wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe "Nm. I b i s  3" 
dureh d ie Angabe "Nm. I und 2" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Für das Sondervermögen nach Absatz I Nr. 3 
sind besondere Haushaltspläne aufzuste l l en und 
Sonderrechnungen zu führen. Anstel le eines Haus
haltsplanes kann ein Wirtschaftsp lan aufgestel l t  
werden und die Wirtschaftsführung und das R ech
nungswesen entsprechend den §§ 15 bis 1 9  des 
EIgenbetriebs gesetzes gestaltet werden. In d iesem 
Fal l  gelten die §§ 90, 9 1, 94 Abs. 2, die §§ 96, 
99 bis 1 02, 1 04 und 1 05 entsprechend." 

20. Dem § 1 1 7 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Bei einer geringeren Betei l igung als der in Satz 
genannten hat die Gemeinde darauf hinzuwirken, dass 
die R egelungen des Absatzes I Nm. 2 bis 6 umgesetzt 
werden," 

2 1. § 1 1 8 wird wie folgt geändert : 
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a) Absatz I wird wie fol gt geändert: 

aa) In Satz I werden nach den Wörtern "der P rü
fung des Jahresabschlusses und" die Wörter 
"des Rechenschaftsberichts oder" eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern "Jahresab
schl uss und" die Wörter "Rechenschaftsbericht 
oder" eingefügt. 

b) A bsatz 2 Satz 2 wird wie fol gt geändert : 

aa) Im einle itenden Tei l  wird das Wort "sol l" durch 
das Wort "hat" ersetzt und vor dem Wort "ent
hal ten" das Wort "zu" eingefügt. 

bb) N ummer 3 erhtllt fol gende Fassung: 

,,3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die 
Lage des Unternehmens, die wichtigsten 
Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens, die Kapital
zuführungen und -entnahmen durch die 
Gemeinde und die  Auswirkungen auf d ie  
Haushaltswirtschaft für das jewei l ige letzte 
Geschtlftsjahr sowie im Verg leich mit den 
Werten des vorangegangenen Geschäfts
jahres die durchschn ittl iche Zahl der be
schäftigten Arbeitnehmer,", 

cc) [n Nummer 4 wird nach dem Wort "sind" 
fol gender Hal bsatz angefügt: 

,,; § 286 Abs . 4 des Handelsgesetzbuches findet 
sinngemäß Anwendung." 

c) Absatz 4 erhtllt fol gende Fassung: 

,,(4) Ist  eine Gemeinde im Sinne des Absatzes 2 
Satz I bete i l igt, hat eine geeignete Stel le ein effek
tives Beteil igungsmanagement zu gewtlhrleisten, 
das sowohl die Mitgl ieder des Gemeinderates, die 
gemeindlic hen Vertreter in den Gremien der Betei
l igungen als auch die Gemeindebedienstcten fac h
l ich unterstützt und ausreichende Informationen 
bereithält ." 

22.  § 1 1 9 Ans. 2 wird wie fol gt geändert: 

a) Nach Satz I wird fol gender neuer Satz :1 eingefügt: 

" I s t  der B ürgermeister Mitglied des Aufsichtsrates 
einer Gese l lschaft, so wird er i n  der Gesel lschafter
versammlung bei der Entscheidung über die Entlas
tung des Aufsichtsrates von seinem Stel lvertreter im 
Amt vertreten." 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 .  

23, § 1 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 

"Satz 3 gi l t  entsprechend, wenn zur Herste l lung der 
beihi lferechtl ichen Zulässigkeit von Ausgleichszah
l ungen ein Betrauungsakt gemäß der Entscheidung 
2005/842/EG der Komm ission vom 28. November 
2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag auf staatl iche Beihi lfen, die bestimmten 
mit der Erbringung von Dienstleistungen von a l l 
gemeinem wirtschaftl ichem Interesse betrauten Unter
nehmen als Ausgleich gewährt werden (A BI. L vom 
29. 1 1 . 2005, S. 67) erforderlich sein sol l te," 

b) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die Sätze 5 bis 7. 

24, In § 1 25 wird nach dem Wort "Verwaltungsgemein
sc haften" das Wort " ,  Verbandsgemeinden" eingefügt. 

25, § 1 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

H( I )  Die überärtliche Prüfung der kreisangehörigen 
Gemeinden, der Verwaltungsgemeinschaften und 
der Verbandsgemeinden ob liegt dem Rechnungs
prüfungsamt des Landkreises als Gemeindeprüfungs
amt. Die überärtl iche Prüfung der kreisfreien Sttldte 
und der Gemeinden mit mehr als 25 000 Einwoh
nern sowie der Zweckverbände obliegt dem Landes
rechnungshof. Satz 2 gi lt  auch für Verwaltungs
gemeinschaften und Vernandsgemeinden, wenn die 
Einwohnerzah l der Mitgl iedsgemeinden der Ver
waltungsgemeinschaft oder der Verbandsgemeinde 
insgesamt mehr a ls  25 000 beträgt." 

b) In Absatz 4 Nr. 3 werden nach dem Wort "Verwal
tung" die Wärter "der Gemeinde" eingefügt. 

26. In § 127 Abs. 4 werden die Wörter "und überärt l ich" 
gestrichen. 
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27. § 1 29 Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) In Nu mmer 5 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

b) Nach Nummer 5 wird folgende N ummer 6 ange
fügt: 

,,6. die Prüfung der Eröffnungsbilanz nach § 1 04b." 

28. § 1 3 1  Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I werden nach dem Wort "Jahresabschluß," 
die Wörter "der Rechenschaftsbericht oder" ei nge
fügt. 

b) In Satz 2 Nr. 4 werden nach dem Wort "Ergebnis
r�Ghnung" die Wörter "oder in  der Gewinn- u nd Ver
lust�echnung" eingefügt. 

29. § 1 42 Abs. I erhält folgende Fassung: 

,,( I )  Ansprüche der Gemeinde gegen Gemeinde
räte und gegen den Bürgermeister werden von der 
Kommunalaufsichtsbehörde geltend gemacht. Ent
sprechendes gilt, wenn der Bürgermeister oder der 
Gemeinderat nach der Anspruchsbegründung aus dem 
Amt ausscheidet. Die Kommunalaufsichtsbehörde 
handelt dabei in gesetzlicher Prozessstandschaft. Zu
ständige Widerspruchsbehörde gemäß § 73 Abs. 1 Satz 2 
Nr. I der Verwaltungsgerichtsordnung ist das Landes
verwaltungsamt. Die Kosten der Rechtsverfolgung 
trägt die Gemeinde." . 

30. § 1 54 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort "Übergangsvor
schrift" durch das Wort "Übergangsregelungen" 
ersetzt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz I .  

c) Nach Absatz I wird folgender Absatz 2 angefügt: 

,,(2) Auf bis zu m Inkrafttreten des Zweiten 
Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalver
fassungsrechts bestehende Fraktionen findet § 43 
Satz 3 in der vor Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes 
zur Fortentwicklung des Kommunalverfassungs
rechts geltenden Fassung Anwendung." 

3 1 .  Nach § 1 54 wird folgender Sechste Tei l  mit den §§ 1 55 
bis 1 80 angefügt : 

"Sechster Tei l  
Übergangs vorschriften z u r  kameralistischen 

Haushaltsführung 

§ 1 55 
Anzuwendende Vorschriften - Kameralisti k 

Soweit i n  den § §  1 56 bis 1 80 keine besonderen Rege
lungen getroffen wurden, gelten für Kommunen und 
kommunale Verbände, deren Haushalt kameral istisch 
geführt wird,  bis zur Umstel lung i hres Rechnungs
wesens nach dem System der doppelten B uchführung 
die Vorschriften des Dritten u nd Fünften Tei ls der 
Gemeindeordnung. 

§ 1 56 
Al lgemeine Haushaltsgrundsätze - Kameral istik 

( I )  Die Gemeinde hat i hre Haushaltswirtschaft so zu 
pl anen u nd zu führen, dass die stetige Erfüllung i hrer 
Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen 
des gesamtwirtschaftl ichen Gleichgewichts grundsätz
l ich Rechnung zu tragen. 

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam u nd wirt
schaftl ich zu führen. 

(3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Ein
nahmen u nd Ausgaben auszugleichen.  

§ 1 57 
Grundsätze der Einnahmebeschaffung - Kameralistik 

( I )  Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetz
l ichen Vorschriften. 

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Auf
gaben erforderl ichen Einnahmen 

I .  soweit vertretbar u nd geboten aus Entgelten für 
i hre Leistungen, 

2.  im Übrigen aus Steuern 

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht 
ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte 
ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn 
eine andere Finanzierung nicht möglich i st oder wirt
schaftl ich unzweckmäßig wäre. Zur Finanzierung des 
Verwaltungs haushaltes dürfen Kredite nicht aufge
nommen werden. 

§ 1 58 
Haushaltssatzung - Kameralistik 

( I )  Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine 
Haushaltssatzung zu erlassen . 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 

I .  des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamt
betrags 

a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres, 

b) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für I nves
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung), 

c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushalts
jahre mit Ausgaben für Investitionen und I nves
titionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflich
tungsermächtigung), 

2 .  des Höchstbetrags der Kassenkredite, 

3. der Steuersätze, wenn sie nicht in einer Steuersat
zung festgelegt sind. 

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf 
die Ei nnahmen und Ausgaben u nd den Stellenplan für 
das Haushaltsjahr beziehen . 
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(3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grund
sätzen des § 1 56 Abs . 3 nicht erreicht werden, ist e in 
Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustel len.  Das 
Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die 
künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächst
möglichen Zeitpunkt w iederherzustel len, spätestens 
jedoch im fünften auf das letzte Finanzplanungsjahr 
folgenden Jahr. Im Haushaltskonsolidierungskonzept 
ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der 
Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.  
Dabei s ind die Maßnahmen darzustel len, durch d ie der 
ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen 
eines neuen Fehl bedarfs in künftigen Jahren vermieden 
werden sol l .  Das Haushaltskonso l id ierungskonzept ist 
spätestens mit der Haushaltssatzung vom Gemeinde
rat zu beschl ießen und der Kommunalaufsichtsbehörde 
mit der Haushal tssatzung vorzulegen. 

(4) Die Haushaltssatzung tritt mit Begi n n  des Haus
haltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 

(5) Haushaltsjahr ist das Kale nderjahr, soweit durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes be
stimmt ist .  

§ 1 59 
Haushaltsplan - Kameral istik 

( I )  Der Haushaltsplan ist Tei l  der Haushalts satzung. 
Er enthält al le im Haushaltsjahr für die Erfül lung der 
Aufgaben der Gemeinde voraussichtl ich 

I .  ei ngehenden Ei nnahmen, 

2.  zu leistenden Ausgaben, 

3. notwendigen Verpfl ichtungsermächtigungen. 

Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach 
§ 73.  Die Vorschriften über die Ei nnahmen, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen 
der Gemeinde bleiben unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungs
haushalt und einen Vermögenshaushalt zu gl iedern. 

(3) Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Ge
setzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorsch riften für die Führung der Haushaltswirtschaft 
verbindl ich. Ansprüche und Verbindl ichkeiten werden 
durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 

§ 160 
Nachtragshaushaltssatzung - Kameral istik 

( l )  E i ne Ä nderung der Haushaltssatzung kann nur 
bis zum 30. November des Haushaltsjahres durch 
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen werden. Für 
die Nachtragshaushal tssatzung gelten die Vorschriften 
für die Haushaltssatzung entsprechend. 

(2) Die Gemeinde hat unverzügl ich eine Nachtrags
haushaltssatzung zu erlassen , wenn 

I .  sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmög
l ichkeit e in erheblicher Fehl betrag entstehen wird 
und der Hausha ltsausgleich nur durch e ine Ände
rung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 

2.  b isher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aus
gaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im 
Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushalts
plans erheblichen Umfang gelei stet werden müssen, 

3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht 
veransch lagte Investitionen oder Investitionsförde
rungsmaßnahmen geleistet werden sol len, 

4.  Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, angestel lt ,  
befördert oder in  eine höhere Entgel tgruppe einge
stuft werden sollen und der Stel lenplan die ent
sprechenden Stellen nicht enthält. 

(3) Keine Anwendung findet Absatz 2 Nrn .  2 bis 4 
auf 

I. geringfügige Investitionen und Investitionsförde
rungsmaßnahmen sowie unabweisbare Ausgaben, 

2. d ie Umschuldung von Krediten, 

3. Abweichungen vom Stel lenplan und die Leistung 
höherer Personalausgaben, die s ich unm ittelbar aus 
ei ner Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts 
ergeben u nd 

4. eine Vermehrung oder Hebung von Ste l len für 
Beamte im Rahmen der Besoldu ngsgruppen A I bis 
A 10 und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhäl tnis  
zur Gesamtzahl der Ste l len für diese Bediensteten 
unerheblich i st. 

§ 16 1 
Vorläufige Haushaltsführung - Kameral istik 

( I )  Ist  d ie Haushaltssatzung bei Begin n  des Haus
haltsjahres noch nicht erlassen, darf die Gemeinde 

I .  Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtl ich 
verpflichtet ist oder die für die Weiterführung not
wendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf 
insbesondere B auten, Beschaffungen und sonstige 
Leistungen des Vermögenshaushalts, für die im 
Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen 
waren, fortsetzen, 

2. Abgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres 
erheben und 

3. Kredite umschulden. 

(2) Reichen die Deckungsmi ttel für die Fortsetzung 
von B auten, Beschaffungen und sonstigen Leistungen 
des Vermögenshaushalts nach Absatz I Nr. I oder für 
den Beginn von unaufschiebbaren I nvestitionsmaß
nahmen nicht aus, darf die Gemeinde mit Genehmi
gung der Kommunalaufs ichtsbehörde Kredite für In
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis 
zur Hälfte des durchsch nittl ichen Betrags der Kredit
ermächtigungen für die beiden Vorjahre aufnehmen. 
§ 1 65 Abs. 2 Satz 2 gi l t  entsprechend. 

(3) Der Kreditrahmen gemäß Absatz 2 Satz I kann 
mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 
überschri tten werden, wenn das Verbot der Kreditauf
nahme andernfal ls  zu einem nicht autlösbaren Konflikt 
zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten 
der Gemei nde führen würde. Die Genehmigung kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen ertei lt  werden .  
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(4) Der Stel lenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die 
Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen i st. 

§ 1 62 
Über- u nd außerplanmäßige Ausgaben 

Kameral ist ik 

( 1 )  Über- u nd außerplanmäßige Ausgaben s ind nur 
zulässig, wen n  die Ausgaben u nabweisbar s ind und die 
Deckung gewährleistet ist. Sind die Ausgaben nach 
Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der 
Zustimmung des Gemeinderates.  Im Übrigen kann die 
Hauptsatzung bestimmen, dass die Zustimmung zu 
erhebl ichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
bis zu bestimmten Wertgrenzen ein beschließender 
Ausschuss trifft. § 160 Abs . 2 bleibt u nberührt. 

(2) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortge
setzt werden, s ind überplanmäßige Ausgaben auch 
dann z ulässig, wenn i hre Deckung im folgenden Jahr 
gewährleistet ist; s ie bedürfen der Zustimmung des 
Gemeinderates. 

(3) Für Maßnahmen, durch die über- oder außer
planmäßige Ausgaben entstehen können, gelten die 
Absätze I und. 2 entsprechend. 

§ 163 
Finanzplanung Kameralistik 

(I ) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 
fünf jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das 
erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende 
Haushaltsjahr. 

(2) In der Finanzplanung sind Umfang u nd Zusam
mensetzung der voraussichtlichen Ausgaben u nd die 
Deckungsmöglichkeiten darzustel len. 

(3) Als  Grundlage fUr die Finanzplanung ist ein I n
vestitionsprogramm aufzustellen. 

(4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionspro
gramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf 
der Haushaltssatzung vorzulegen. 

(5) Der Finanzplan u nd das Investitionsprogramm 
sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzu
führen. 

§ 1 64 
Verpflichtungsermächtigungen Kameralistik 

( l ) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 
nur  eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan 
h ierzu ermächtigt. 

(2) Die Verptl ichtungsermächtigu ngen dürfen zu
lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre 
veranschlagt werden, erforderl ichenfal ls  bis zum Ab
schluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn 
durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte n icht 
gefährdet w ird. 

(3 ) Verpfl ichtungsermächtigungen gelten weiter, bis 
d ie Haushaltssatzung für das fo lgende Jahr erlassen ist. 

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch
tigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung 
insoweit der Genehmigung der Kommu nalaufsichts
behörde, als in den Jahren, in denen voraussichtl ich 
Ausgaben aus den Verpflichtungen zu leisten s i nd, 
Kreditaufnahmen vorgesehen s ind. 

(5) Verpflichtungen im Si nne des Absatzes I dürfen 
überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen 
werden ,  wenn sie un vorhergesehen und unabweisbar 
s ind u nd der i n  der Haushaltssatzung festgesetzte 
Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen nicht 
überschritten wird .  

§ 165 
Kreditaufnahmen Kameralistik 

( I )  Kredite dürfen unter den Voraussetzungen des 
§ 1 57 Abs. 3 nur im Vermögenshaushalt u nd nur für 
I nvestitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und 
zur Umschuldung aufgenommen werden.  

(2)  Der Gesamtbetrag der  vorgesehenen Kreditauf
nahmen für Investitionen und I nvestitionsförderungs
maßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung 
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 
(Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung sol l  nach 
den G rundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft 
ertei l t  oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen 
u nd Auflagen ertei lt  werden. Sie ist in der Regel z u  
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit  der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht i n  
Einklang stehen. 

(3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bi s die Haus
haltssatzung für das übernächste Jahr erlassen i st .  

(4) Die Aufnahme der ei nzelnen Kredite, deren 
Gesamtbetrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist, 
bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichts
behörde (Einzelgenehmigung), soweit nach § [9 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabil i tät und des Wachs
tums der Wirtschaft die Kreditaufnahmen beschränkt 
worden s i nd.  Die Einzelgenehmigung kann nach Maß
gabe der Kreditbeschränkungen versagt werden. 

(5 ) D ie Begründung einer Zahlungsverpflichtung, 
die wirtschaftlich e ine r  Kreditaufnahme gleichkommt, 
bedarf der Genehmigung der Kommunalaufs ichts
behörde. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt e ntsprechend. Eine 
Genehmigung ist nicht erforderlich für die Begründung 
von Zahlungsverptl ichtungen im Rahmen der laufenden 
Verwaltung. Das Ministerium des Innern kann die 
Genehmigung für Rechtsgeschäfte, die zur Erfül lung 
bestimmter Aufgaben dienen oder den Haushalt der 
Gemeinde nicht besonders belasten, al lgemein ertei len. 

(6) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits 
keine Sicherheiten bestel len. Die Kommunalaufsichts
behörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestel
l ung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 
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§ 166 
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte -

Kameralistik 

(I) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten 
Dritter bestellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen zulassen. 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflich
tungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen 
der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, 
die den in Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirt
schaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zu
stimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der 
Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflich
tungen zur Leistung von Ausgaben erwachsen können. 

(4) Das Ministerium des Innern kann die Genehmi
gung allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die 

I. von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und 
Wohnungsbaus eingegangen werden, 

2. den Haushalt der Gemeinde nicht besonders belasten. 

§ 167 
Kassenkredite - Kameralistik 

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die 
Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushalts
satzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit 
für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. 
Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 
für das folgende lahr erlassen ist. 

§ 168 
Rücklagen - Kameralistik 

Die Gemeinde hat zur Sicherung der Haushalts
wirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts 
Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Rück
lagen für andere Zwecke sind zulässig. 

§ 169 
Gemeindekasse - Kameralistik 

(I) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassenge
schäfte der Gemeinde. § 173 bleibt unberührt. Die 
Buchführung kann von den Kassengeschäften abge
trennt werden. 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassenge
schäfte nicht durch eine Stelle außerhalb der Gemeinde
verwaltung besorgen lässt, einen Kassenverwalter und 
einen Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Die anordnungsbefugten Gemeilldebediensteten 
sowie der Leiter und die Prüfer des Rechnungs
prüfungsamtes können nicht gleichzeitig die Stellung 
eines Kassenverwalters oder seines Vertreters inne
haben. 

(4) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und 
andere Bedienstete der Gemeindekasse dürfen unter
einander und mit dem Bürgermeister, einem Bei
geordneten, einem Stellvertreter des Bürgermeisters, 
dem Leiter des Finanzwesens der Gemeinde, dem 
Leiter und den Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes 
nicht bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum 
zweiten Grade verschwägert oder durch die Ehe oder 
eine Eingetragene Lebenspartnerschaft verbunden 
sein. Entsteht der Hinderungsgrund im Laufe der Amts
zeit, so sind die Amtsgeschäfte anderweitig zu verteilen. 
Der Hinderungsgrund der Schwägerschaft entfallt mit 
der Auflösung der sie begründenden Ehe oder der Auf
hebung der sie begründenden Eingetragenen Lebens
partnerschaft. 

(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die 
in der Gemeindekasse beschäftigten Bediensteten sind 
nicht befugt, Zahlungen anzuordnen. 

(6) Der Bürgermeister überwacht die Führung der 
Gemeindekasse. Er kann die ihm obliegende Kassen
aufsicht einem sonstigen Gemeindebediensteten (Kassen
aufsichtsbeamten) übertragen, der nicht Kassenver
walter sei n darf. 

§ 170 
lahresrechnung, Entlastung - Kameralistik 

(I) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haus
haltsrechnung einschließlich des Standes des Vermögens 
und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haus
haltsjahres nachzuweisen. Die lahresrechnung soll 
innerhalb von vier Monaten nach Ende des Haushalts
jahres aufgestellt werden. Sie ist durch einen Rechen
schaftsbericht zu erläutern. 

(2) Der Bürgermeister stellt die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Jahresrechnung fest und legt sie mit 
dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und 
seiner Stellungnahme zu diesem Bericht innerhalb 
eines lahres nach Ende des Haushaltsjahres dem 
Gemeinderat vor. 

(3) Mit der Bestätigung der lahresrechnung ent
scheidet der Gemeinderat zugleich über die Entlastung 
des Bürgermeisters. Verweigert der Gemeinderat die 
Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkungen 
aus, hat er dafür Gründe anzugeben. 

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten in Verwal
tungsgerne inschaften entsprechend. Der Gemeinschafts
ausschuss befindet über die Bestätigung der lahres
rechnung der Verwaltungsgemeinschaft und über die 
Entlastung des Leiters des gemeinsamen Verwaltungs
amtes. 

(5) Der Beschluss über die Jahresrechnung und die 
Entlastung ist der Kommunalaufsichtsbehörde unver
züglich mi tzuteilen und ortsüblich bekanntzumachen. 
Im Anschluss an die Bekanntmachung ist die Jahres
rechnung mit dem Rechenschaftsbericht an sieben 
Tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung 
ist auf die Auslegung hinzuweisen. 
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§ 1 7 1  
Sondervermögen - Kameral ist ik 

( I) Sondervermögen der Gemei nden s ind 

I .  das Gemeindegliedervermögen, 

2 .  das Vermögen der recht l ich unsel bstständigen ört
l ichen Stiftungen (§ 1 15 Abs.2), 

3. das Vermögen der Eigenbetriebe, 

4. recht l ich unse lbstständige Versorgungs- und Ver
s icherunf!:seinrichtungen. 

(2) Sondervermögen nach Absatz I Nm. I u nd 2 
unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirt
schaft .  Sie s i nd im Haushalt der Gemeinde gesondert 
nachzuweisen. 

(3) Für Sondervermögen nach Absa.tz I Nr. 3 gelten 
§ 94 Abs . 2,  d ie §§ 1 04, 1 05 ,  1 56, 1 57, 1 6 1 ,  1 63 bis  
167 entsprechend. I m  Übrigen gelten d ie Vorschriften 
des E igenbetriebsgesetzes. 

(4) Für Sondervermögen nach Absatz I Nr. 4 s ind 
besondere H aushaltspläne aufzuste l len und Sonder
rechnungen zu führen. Die Vorschriften über die Haus
haltswirtschaft gelten entsprechend m it der Maßgabe, 
dass an die Stel l e  der Haushaltssatzung der Beschl uss 
über den Haushaltspl an tritt und von der ortsübl ichen 
Bekanntmachung und Aus legung nach § 1 70 Abs. 5 
abgesehen werden kann. Anstel le  e ines Haushaltsplans 
können ein Wirtschaftsplan aufgestel l t  und die für die' 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften entsprechend 
angewendet werden. In d iesem Fal l gelten § 94 Abs. 2, 
die §§ 1 04, 1 05, 1 56, 1 57 ,  1 63 bis 1 67 entsprechend. 

§ 1 72 
Treuhandvermögen Kameralist ik 

( I) Für rechtl ich selbstständige örtliche Stiftungen 
sowie für Vermögen, d ie d ie Gemei nde nach beson
derem Recht treuhänderisch zu verwalten hat, s i nd' 

besondere H aushaltspläne aufzustel len und Sonder
rechnungen zu führen.  § 171 Abs. 4 Satz 2 bis 4 gi l t  
entsprechend. 

(2) Unbedeutendes Treuhand vermögen kann im Haus
halt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden: es 
unterl iegt den Vorschriften über die Haushaltswirt
schaft .  

(3) M ündel vermögen s ind abweichend von den 
Absätzen I und 2 nur in der Jahresrechnung gesondert 
nachzuweisen. 

(4) Für rechtlich sel bstständige ört l iche Stiftungen 
bleiben Bestimmungen des Stifters , für andere Treu
handvermögen besondere gesetzl i che Vorschriften un
berührt. 

§ 1 73 
Sonderkassen - Kameral i stik 

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für 
die Sonderrechnungen geführt werden, s ind Sonder-

kassen e inzurichten. Sie sollen mit der Gemeinde
kasse verbunden werden. § 1 07 gilt entsprechend. 

§ 1 74 
Freiste l lung von der Finanzplanung - Kamera l i st ik  

Das M inisterium des I nnern wird ermächtigt, durch 
Rechtsverord nung Sondervermögen und Treuhand
vermögen von den Verpflichtungen des § 1 63 fre i 
zuste l len, soweit d ie  Finanzplanung weder für d ie  
Haushalts- oder Wirtschaftsführung noch für d ie  
Finanzstatistik benötigt wird .  

§ 1 75 
P lanung, Jahresabschluss und dessen Prüfung 

bei Unternehmen in Privatrechtsform - Kameral ist ik 

( I) Gehören der Gemeinde an e inem U nternehmen 
Anteile in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
bezeichneten Umfang, hat sie dafür zu sorgen, dass 

I. in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe 
geltenden Vorschriften 

a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan auf
geste l l t  wird ,  der Wirtschaftsführung e ine drei
jährige Finanzp lanung zugrunde gelegt wird und 
der Wirtschaftsplan sowie die Finanzplanung der 
Gemeinde zur Kenntnis gebracht werden, 

b) die Festste l l ung des Jahresabschlusses, d ie Ver
wendung des Ergebnisses sowie das Ergebni s  der 
Prüfung des Jahresabschl usses und des Lage
berichts ortsübl ich bekanntgegeben werden, 
g leichzeitig der Jahresabschluss und der Lage
bericht ausgelegt werden und i n  der Bekannt
gabe auf d ie Auslegung h ingewiesen w ird, 

2.  in der Satzung oder i m  Gesel l schaftsvertrag die Auf
stell ung des Jahresabschl usses und des Lageberichts 
in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große 
Kapitalgese l lschaften und deren Prüfung in ent
sprechender Anwendung dieser Vorschriften oder 
der Vorschriften über die Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben vorgeschrieben werden, sofern 
n icht die Vorschriften des Handel sgesetzbuchs 
bereits unmittelbar gelten oder weitergehende 
gesetzl iche Vorschriften gelten oder andere gesetz
l iche Vorschriften entgegenstehen und 

3. ihr der Prüfungsbericht des Abschl ussprüfers über
sandt wird,  sofern dies nicht bereits gesetzl ich vor
gesehen ist. 

(2) Ist e ine Bete i l igung der Gemeinde keine Mehr
heitsbetei l i gung im Sinne des § 53 des Haushalts
grundsätzegesetzes, so sol l die Gemeinde, soweit ihr 
Interesse dies erfordert, darauf hinwirken, dass ihr im 
Gese l lschaftsvertrag oder in der Satzung d ie Befug
n isse nach Absatz I eingeräumt werden. Bei mitte l 
baren M inderheitsbete i l igungen g i l t  d ies  nur, wenn d ie  
Betei l igung den vierten Tei l  der Ante i le  überstei gt und 
e iner Gesel l schaft zusteht, an der  d ie Gemeinde al lein 
oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften 
mit Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrund
sätzegesetzes betei ligt ist.  
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(3) Wird der Jahresabschluss nach anderen Vor
schriften als denen über die Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben geprüft. soll die Gemeinde im Falle 
des Absatzes I die Rechte nach § 53 Abs. I Nm. I und 2 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes ausüben und kann 
die Kommunalaufsichtsbehörde verlangen, dass die 
Gemeinde ihr den Prüfungsbericht mitteilt. 

§ 176 
Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes -

Kameralistik 

( I) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen folgende 
Aufgaben: 

I. die Prüfung der Jahresrechnung, 

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach Maß
gabe des § 178, 

3. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege 
zur Vorbereitung der Jahresrechnung, 

4. die Kassenüberwachung, insbesondere die Vor
nahme der Kassenprüfungen bei den Kassen der 
Gemeinde und Eigenbetriebe unbeschadet der 
Regelungen über die Kassenaufsicht. 

5. die Prüfung von Vergaben. 

(2) Der Gemeinderat kann dem Rechnungsprüfungs
amt, im Fall des § 127 Abs. 2 durch entsprechende Ver
einbarung. weitere Aufgaben übertragen, insbesondere 

I. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, 

2. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände 
der Gemeinde und der Eigenbetriebe. 

3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Sonderver
mögen, 

4. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als 
Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, 

5. die Buch-, Betriebs- und Kasseuprüfungen. die sich 
die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Her
gabe eines Kredites oder sonst vorbehalten hat. 

(3) Gehören einer Gemeinde an einem Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit Anteile in dem in 
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten 
Umfang, so hat sie darauf hinzuwirken, dass den für 
sie zuständigen Prüfungseinrichtungen die in § 54 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse 
eingeräumt werden. 

(4) Ist eine Gemeinde allein oder zusammen mit 
anderen Gebietskörperschaften an einem Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit nicht in dem in § 53 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang 
beteiligt, so soll die Gemeinde, soweit ihr Interesse 
dies erfordert. darauf hinwirken, dass ihr die Rechte 
nach § 53 Abs. I des Haushaltsgrundsätzegeselzes 
sowie ihr und den für sie zuständigen Prüfungsein
richtungen die Befugnisse nach § 54 des Haushalts
grundsätzegesetzes emgeraumt werden. 

§ 177 
Inhalt der Prüfung - Kameralistik 

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Rechnungen mit 
allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

I. bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Ver
mögensverwaltung nach dem Gesetz und den be
stehenden Vorschriften verfahren worden ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rech
nerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und 
belegt sind, 

3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachge
wiesen worden sind. 

§ 178 
Prüfung bei Eigenbetrieben und Anstalten 

des öffentlichen Rechts Kameralistik 

(I) Der Jahresabschluss. der Lagebericht und die 
Buchführung der Eigenbetriebe und der Anstalten des 
öffentlichen Rechts sind daraufhin zu prüfen. ob sie den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Des Weiteren 
sind zu prüfen 

I. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; 
dabei ist auch zu prüfen. ob das Unternehmen wirt
schaftlich geführt wird. 

2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage 
sowie die Liquidität und Rentabilität, 

3. die verlustbringenden Gesch!:ifte und die Ursachen 
der Verluste, 

4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlust
rechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt bedient sich hierzu 
eines Wirtschaftsprüfers. Bei Eigenbetrieben und 
Anstalten des öffentlichen Rechts. deren Art und 
Umfang eine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer 
nicht erfordert. kann das Rechnungsprüfungsamt die 
Prüfung selbst durchführen. 

§ 179 
Weiterentwicklung der kommunalen 

Selbstverwaltung Kameralistik 

(I) Zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle und zur 
Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung 
kann das Ministerium des Innem im Einzelfall zeitlich 
begrenzte Ausnahmen von organisations- und haus
haltsrechtlichen Vorschriften oder den zur Durch
führung ergangenen Verordnungen zulassen. 

(2) Ausnahmen können zugelassen werden von den 
Regelungen über die Haushaltssatzung, den Haus
haltsplan. den Stellenplan, die Jahresrechnung. die 
Rechnungsprüfung und von Regelungen zum Gesamt
deckungsprinzip. zur Deckungsfähigkeit. zur Über
tragbarkeit und zur Buchführung sowie anderen Rege
lungen. die hiermit im Zusammenhang stehen. 

(3) Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass die 
Vergleichbarkeit des kommunalen Rechtsvollzuges 
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auch i m  Rahmen der Erprobung nach Mög l ichkeit  
gewahrt und die Ergebnisse der Erprobung für andere 
Kommunen nutzbar gemacht werden können.  

§ 1 80 
Ausführung des Gesetzes Kameral istik 

( I )  Das M in isterium des Innern wird ermächtigt, 
durch Verordnung al lgemeine Vorschriften zu erlassen 
über 

I .  Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplanes, des 
Fi nanzplanes und des Investitionsprogramms 
sowie über die Haushaltsführung und die Haus
haltsüberwachung; dabei kann es bestimmen, dass 
Einnahmen und A usgaben, für die ein Dritter 
Kostenträger ist oder die von einer zentralen Stelle 
angenommen oder ausgezahlt werden, nicht im 
Haushalt der Gemeinden abgewickelt werden 
und dass für Sanierungs-, Entwicklungs- und Um
legungsmaßnahmen Sonderrechnungen zu führen 
s i nd,  

2 .  d ie  Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen für einen vom 
Haushaltsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum, 

3 .  die B ildung, vorübergehende Inanspruchnahme 
und Verwendung von Rücklagen sowie deren 
Mindesthöhe, . 

4. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und 
die Abschreibung der Vermögen sgegenstände und 
der Schulden; dabei. kann es bestimmen, dass die 
Vermögensrechnung auf Einrichtungen beschränkt 
werden darf, die in der Regel und überwiegend aus 
Entgelten finanziert werden, 

5. die Geldanl agen und ihre Sicherung, 

6. die A usschreibung von Lieferungen und Leis
tungen sowie die Vergabe von Aufträgen, 

7. die Stundung, die N iederschl agung und den Erlass 
von Ansprüchen sowie d ie Behandl ung von Klein
beträgen,  

8 .  Inhal t  und Gestaltung der  Jahresrechnung sowie 
die Abdeckung von Fehlbeträgen; dabei kann 
bestimmt werden, dass vom Nachwei s  des Sach
vermögens in der Jahresrechnung abgesehen werden 
kann, 

9 .  die Aufgaben und die Organisation der Gemeinde
kasse mit  den S onderkassen • deren Beaufsich
tigung und Prüfung sowie die Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs und die B uchführung; dabei 
kann auch die Einrichtung von Zahlstellen bei 
einzelnen Dienststellen der Gemeinden sowie die 
Gewährung von Handvorschüssen geregelt  werden , 

10. die Anwendung der Vorschriften zur Durchfüh
rung des Gemeindewirtschaftsrechts auf das Sonder
vermögen und das Treuhandvermögen, 

1 1 . die Zuständigkeit bei der Prüfung, wenn mehrere 
Gemeinden oder Landkreise Gesellschafter sind, 
die B efreiung von der Prüfungspfl icht, wenn der 
geringe Umfang des Unternehmens oder des Ver
sorgungsgebietes dies rechtfertigt, die Grundsätze 
des Prüfungsverfahrens sowie die Bestlltigung des 
Prüfungsergebnisses. 

(2) Die Gemeinden sind verpfl ichtet, Muster zu ver
wenden, die das Ministerium des I nnem aus Gründen 
der Vergleichbarkeit der Haushalte für verbindl ich 
erklärt hat, insbesondere für 

I .  die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushalts
satzung, 

2 .  die Gl iederung und Gruppierung des Haushalts
planes und des Finanzplanes, 

3.  die Form des Haushaltsplanes und seiner Anlagen , 
des Finanzplanes u nd des I nvestitionsprogramms, 

4 .  die Gliederung, Gruppierung und Form der Ver
mögensnachweise, 

5. die Zahlungsanordnungen, die Durchführung sowie 
die Jahresrechnung und i hre Anlagen." 

Artikel 3 
Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung vom 5 .  Oktober 1 993 ( GV B I .  LSA 
S. 598), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2008 (GV B I .  LSA S .  398), wird wie folgt 
geändert: 

1 .  Die I nhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 7 erhält folgende Fassung: 

"Hauptsatzung . . . . .  7". 

b) In der Angabe zu § 8 werden die Wörter "und S itz" 
gestrichen. 

c)  Nach der Angabe ,,3 . Abschn itt Landrat" wird fol 
gende neue Angabe eingefügt: 

"Rechtsstellung, Vertretung des Landkreises . . . .  46" .  

d )  In der bisheri gen Angabe z u  § 4 6  wird die Zahl .,46" 
durch die Zahl ,,47" ersetzt 

e) In der bisherigen Angabe zu § 47 wird die Zahl ,,47" 
durch die Zahl ,,48" ersetzt. 

1) In der bisherigen Angabe zu § 48 wird die Zahl ,,48" 
durch die Zah l  ,,49" ersetzt. 

g) In der bisherigen Angabe zu § 49 wird die Zahl ,,49" 
durch die Zahl ,,50" ersetzt. 

h) Die Angabe "Vertretung des Landkreises . . .  50" 
wird gestr ichen. 

i)  In der Angabe zu § 75 wird das Wort "Übergangs
vorschrift" durch das Wort " Übergangsregelungen" 
ersetzt. 

j) Nach der Angabe zu § 75 werden folgende An
gaben angefügt: 

"Sechster Tei l  
Übergangsvorschriften zur kameralist ischen 

Haushaltsführung 

Anzuwendende Vorschriften - Kameralistik . . . . . 76 

Ausführung des Gesetzes - Kameralist ik . .  , .. 77". 

2 .  In  § 5 Abs. 3 Satz I wird das Wort "Dienstkräfte" durch 
das Wort "Fachkräfte" ersetzt. 
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3. § 1 2  Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Die Vereinbarung mit der Genehmigung und 
die Bestimmungen der Kommunalaufs ichtsbehörde 
s i nd im amtl ichen Verkündungsblatt des Landkreises 
zu veröffentl ichen. Gibt der Landkreis kei n  eigenes 
Verkündungsblatt heraus,  erfolgt die Veröffentl ichung 
im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes ." 

4. § 1 9  Abs.  3 wird wie folgt geändert: 

a) I n  N ummer 4 werden nach dem Wort "einschl ieß
lich" die Wörter "der Haushaltspl äne oder" ei nge
fügt. 

b) N u m mer 5 erhäl t  folgende Fassung: 

,,5 .  die Feststel l ung der Ja hresrechnung des Land
kreises und der Jahresabschlü sse der Eigenbe
triebe und, soweit  der Haushalt des Landkreises 
nach dem Syste m  der doppelten B uchführung 
geführt wird ,  des Gesamtabsch l usses," .  

5 .  § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz J Nr. 1 B uchst. a bis d und Nr. 2 B uch�t. a, 
b wird jewei ls  das Wort "Angestel l te" durch das 
Wort "Arbeitnehmer'" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 .  

6. § 30 Abs. I Satz I wird wie folgt geändert: 

a) I n  N u m mer 5 wIrd der Punkt durc h  ein Komma 
ersetzt. 

b) Nach N ummer 5 wird folgende N ummer 6 ange
fügt: 

.,6. eine Partei oder eine Tei lorganisation e iner  
Partei durch das  Bundesverfassungsgericht 
nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
für verfassungswidrig erklärt wird, sofern das 
Mitgl ied des Kreistages dieser Partei oder 
Tei lorganisation zu irgendeinem Zeitpu nkt 
zwischen der Antragstel lu ng (§ 43 des B undes
verfassungsgerichtsgesetzes) und der Verkün
dung der Entscheidung (§ 46 des B undes
verfassungsgenchtsgesetzes) angehört hat; d ie s  
g i l t  entsprechend für die Festste l l ung, dass eine 
Partei oder ein Tei l  e iner Partei eine verbotene 
Ersatzorganisation ist." 

7 .  § 32 wird wie fol gt geä ndert: 

a) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Eine Fraktion muss aus m indestens drei M it
gl iedern des Kreistages bestehen." 

b) Satz 4 wird aufgehoben. 

8 .  § 33 A bs. 3 wird wIe fol gt geändert :  
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a) N ummer 4 erhält  fo l gende Fassu ng: 

,,4. den Erlass und die Änderung der Haushalls
satzung und des Stel lenplans, des Finanzp lans, 
des Ergebnisplans. des Investitionsprogramms, 
die Zusti mmung zu nach Umfang und Bedeu
tung in der Hauptsatzung festzu legenden erheb
l ichen ü ber- und außerp lanmäßigen Verptl ich-

tungsermächtigungen. die Entgegennahme des 
Jahresabschlusses und die Entlastung des Land
rates für die Haushaltsdurchführung. soweit der 
Haushalt des Landkreises nach dem System der 
doppelten B uchführung geführt wird,". 

b) N ac h  N ummer 4 wird folgende N ummer 4a ei nge
fügt: 

,,4a. den Erlass und d ie Änderung der Haushalts
satzung und des S te l lenplans, des Finanz
plans, des I nvestitionsprogramms, die Zustim
mung zu nach Umfang und Bedeutung i n  
der Hauptsatzung festzulegenden erheblichen 
über- u nd außerplanmäßigen Verptl ichtungs
ermächtigungen, die Entgegennahme der 
Jahresrechnung u nd die Entlastung des Land
rates für die Haushaltsdurchführung, soweit 
der Hausha lt  des Landkreises kameral ist isch 
geführt wird, ". 

c )  N ummer 5 erhält folgende Fassung: 

.,5. die Ste l l u ngnahme zum Prüfu ngsergebnis der 
überörtlichen Prüfung sowie eine S te l lu ng
nahme zum Prüfungsbericht über die Jahres
abschlussprüfung der Eigenbetriebe und, soweit 
der Haushalt des Landkreises nach dem S ystem 
der doppe l ten B uchführung geführt wird, den 
Gesamtabsch lu ss ," .  

9. § 40 Abs.  5 wird wie folgt geändert: 

a) N ach Satz 2 wird fol gender neuer Satz 3 angefügt: 

"Ein Einvernehmen mit  dem Landrat i st in diesen 
Fäl len nicht erforderlich." 

b) Die bisherigen Sätze 3 u nd 4 werden die S ätze 4 
u nd 5 . 

1 0. § 63 Abs. I Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Auf die Kreisbediensteten s ind d ie gesetzl ichen und 
tarifrechtl ichen Vorschriften anzuwenden." 

1 1 .  § 67 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhä l t  folgende Fass ung: 

,,(2) Soweit der Haushalt des Landkreises nach 
dem System der doppeHen B uchführung geführt 
wird, kann der Landkreis.  soweit seine sonstigen 
Erträge nicht a usreichen. um seine Aufwendungen 
zu decken, von den kreisangehörigen Gemeinden 
u nd gemeindefreien Grundstücken nach den hier
für gel lenden Vorschriften eine Umlage erheben 
(Kreisumlage), Wird der Haushalt des Landkre ises 
kamera l istisch geführt, kann der Landkreis, soweit  
seine Einnahmen n icht ausreichen, u m  seinen 
Finanzbedarf zu decken, von den kreisangehörigen 
Gemeinden und gemeindefreien Grundstücken nach 
den h ierfür gel tenden Vorschriften eine Umlage 
erheben ( Kreisuml age). Die Umlagesätze s ind in 
der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr fest
zusetzen." 

b) N ach Absatz 2 wird fol gender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Eine genehmigungspflichtige Erhöhung der 
U mlagesätze i st nur zul ässig, wenn in angemes
senem Umfang die anderen Mögl ichkeiten, den 
Kreisha ushalt a uszugleichen, ausgeschöpft s i nd. 
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Mit dem Ziel , eine Rückführung der Umlagesätze 
zu erreichen, kann die Aufsichtsbehörde die 
Genehmigung mit A uflagen und Bedingungen für 
die Gestaltung der Haushaltswirtschaft des Land
kreises verbinden." 

1 2. § 75 w ird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort "Übergangsvor
schrift" durch das Wort "Übergangsregelungen" 
ersetzt. 

b) Der b isherige Wortlaut wird Absatz I .  

c)  N ac h  Absatz I wird folgender Absatz 2 angefügt: 

,,(2) Auf bis zum I nkrafttreten des Zweiten 
Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalver
fassungsrechts gewählte M itglieder des Kreistages 
findet § 32 Satz 3 in der vor Inkrafttreten des Zweiten 
Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalver
fassungsrechts geltenden Fassung Anwendung." 

1 3 . Nach § 75 wird folgender Sechste Tei l  mit den §§ 76 
und 77 angefügt: 

"Sechster Tei l  
Übergangs vorschriften zur kamerali stischen 

Haushaltsführung 

§ 76 
A nzuwendende Vorschriften Kameralist ik 

Soweit aufgrund des § 77 keine besonderen Rege
l ungen getroffen wurden, gelten für Landkreise und 
i h re Verbände, deren Haushalt kamerali stisch geführt 
wird,  bis  zur Umstel lung ihres Rechnungswesens 
nach dem System der doppelten B uchführung die Vor
schriften dieses Gesetzes sowie die § §  1 56 bis  1 79 der 
Gemeindeordnung entsprechend. 

§ 77 
Ausführung des Gesetzes Kameralistik 

( I )  Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Verordnung al lgemeine Vorschriften zu erlassen 
über 

I. I nhalt und Gestaltung des Haushaltsplanes, des 
Finanzpl anes und des Investitionsprogramms 
sowie über die Haushaltsführung und die Haus
haltsüberwachung; dabei kann es bestimmen, dass 
Einnahmen und Ausgaben,  für die ein Dritter 
Kostenträger ist oder die von einer zentralen Stelle 
angenommen oder ausgezahlt  werden. nicht i m  
Haushalt des Landkreises abgewicke l t  werden 
und dass für Sanierungs-, Entwick l ungs- und Um
legungsmaßllaHmen Sonderrechnungen zu führen 
sind, 

2 .  die Veranschlagung von E innahmen, Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen für einen vom 
Haushaltsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum, 

3. die B i ldung, vorübergehende Inanspruchnahme 
und Verwendung von R ücklagen sowie deren 
M indesthöhe, 

4.  die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und 
die Abschreibung der Vermögensgegenstände und 

der Schulden; dabei kann es bestimmen, dass die 
Vermögensrechnung auf Einrichtungen beschränkt 
werden darf. die in der Regel und überwiegend aus 
Entgt:lten finanziert werden, 

5. die Geldanlagen und ihre S icherung, 

6. die Ausschreibung von Lieferungen und Leis
tunge� sowie die Vergabe von Aufträgen, 

7. die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass 
von A nsprüchen sowie die Behandlung von K lein
beträgen, 

8 .  Inhalt und Gestaltung der Jahresrechnung sowie 
die Abdeckung von Fehlbeträgen; dabei kann 
bestimmt werden, dass vom Nachweis des Sach
vermögens i n  der Jahresrechnung abgesehen werden 
kann, 

9 .  die Aufgaben und die Organisation der Kreiskasse 
mit den Sonderkassen, deren Beaufsichtigung und 
Prüfung sowie die A bwicklung des Zah lungs
verkehrs und die Buc hführung; dabei kann auch 
die Einrichtung von Zahlstellen be i einzelnen 
Dienststellen der Landkreise sowie die Gewäh
rung von Handvorschüssen geregelt werden, 

1 0. die Anwendung der Vorschriften zur Durchfüh
rung des Gemeindewirtschaftsrechts auf die Land
kreise, 

1 1 . die Zuständigkeit bei der Prüfung, wenn mehrere 
Gemeinden oder Landkreise Gesellschafter sind, 
die Befreiung von der Prüfungsptl icht, wenn der 
geringe Umfang des Unternehmens oder des Ver
sorgungsgebietes dies rechtfertigt, die Grundsätze 
des Prüfungs verfahrens sowie die Bestätigung des 
Prüfungsergebni sses. 

(2) Die Landkreise s ind verpflichtet, M uster zu ver
wenden, die das Ministerium des Innern aus Gründen 
der Vergleichbarkeit der Haushalte für verbindlich 
erklärt hat, insbesondere für 

I . d ie Haushaltssatzung und die Nachlragshaushalts
satzung, 

2. die Gliederung und Gruppierung des Haushalts
planes und des Finanzplanes, 

3. die Form des Haushaltsplanes und seiner Anlagen, 
des Finanzplanes und des I n vestitionsprogramms, 

4. die Gliederung, Gruppierung und Form der Ver
mögensnachweise, 

5. die Zahlungsanordnungen, die Durchführung sowie 
die Jahresrechnung und ihre Anlagen." 

Artikel 4 
Änderung des E igenbetriebsgesetzes 

Das Eigenbetriebsgesetz vom 24. März 1 997 (GV BI .  LSA 
S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. M ärz 2006 (GVBI .  LSA S .  1 28, 1 35),  wird wie folgt 
geändert: 

1 .  § 2 wird wie folgt geändert: 
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a) Nach Absatz I wird folgender neuer A bsatz 2 einge
fügt: 

,,(2) Die §§ 15 bis 19 gelten nicht für Eigenbetriebe, 
die ihre Wirtschaftsführung und ihr Rechnungswesen 
gemäß § 1 10 A bs. 3 der Gemeindeordnung nach dem 
System der doppelten Buc hführung führen ." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  

2 .  Dem § 4 Abs.  I wi rd folgender Satz 3 angefügt: 

" I n  der Betriebssatzung ist festzu legen, ob die Wirt
schaftsfü hrung u nd das Rec hnungswesen des Eigen
betriebes nach den Bestimmungen der Gemei ndeord
nung oder nach den Vorschriften des Dritten B uches des 
Handelsgesetzbuches erfolgen." 

3 .  Nach § 1 4  werden die fo lgenden § §  15 bis 1 8  ei ngefügt 

,,§ 15 
Wirtschaftsfü hrung, 

Rechnu ngswesen u nd Kostenrechnung 

( I ) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den 
Regeln der kaufmännischen doppelten B uc hführung. 
Die B uchführung muss den Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuches entsprechen . 

(2) A l l e  Zweige des Rechnungswesens sind ei nheit
l ich  zu leiten. 

(3)  Zur Ermitt lung von Kosten- u nd Leistungsi nfor
mationen hat der Eigenbetrieb eine Kosten- und Leis
tungsrechnung z u  erste llen u nd die erforderl ichen Unter
lagen zu führen. Die Ausgestaltung der Kostenrechnung 
bestimmt der Eigenbetrieb entsprechend seinem Bedarf. 
Für die Kalku lation von Gebühren u nd Entgelten ist  ei ne 
Kosten- u nd Leistungsrechnung in Form ei ner Vo l l 
kostenrechnung durchzuführen. 

§ 1 6  
Wirtsc haftsplan 

( I )  Für jedes Wirtschaftsjahr ist rechtzeitig vor dessen 
Beginn ein Wirtschaftsplan aufzu stel len. Dieser ist dem 
Haushaltsplan der Gemeinde beizufügen. Der Wirt
schaftsplan besteht 

I .  aus dem Erfolgsplan, der alle vorau ssehbaren Erträge 
u nd A ufwendungen enthält  und entsprechend der 
Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 des Handels
gesetzbuches zu gliedern ist, 

2 .  aus dem Vermögensplan, der al le vermögenswirksamen 
Ei nnahmen u nd A usgahen aus An lageänderungen 
und aus der Kreditwirtsc haft im Wirtschaftsjahr 
sowie die notwendigen Verpfl ichtungsermächtigungen 
enthält u nd dessen Gliederung der des Finanzpl anes 
der Gemeinde entspricht, 

3. aus der Stel lenübersicht. die a l le  im Wirtschaftsjahr 
erforderl ichen Stel len für A ngestellte und Arbeiter 
enthält;  werden Beamte bei m  Eigenbetrieb beschäf
tigt, so sind sie im Stel lenplan der Gemei nde zu führen 
und in der Stel lenübersicht nachrichtl ich anzugeben. 

(2) Der Wi rtschaftsplan ist un verzüglich zu ändern, 
wenn s ich im Laufe des WirtschaftSjahres zei gt, da'ss 
trotz A usnutzung von Sparmöglichkeiten 
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I .  das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 
erheb l ich verschlechtern wird und diese Verschlech
terung ei ne Änderung des Vermögensplanes bedi ngt 
oder zu einer Inanspruchnahme der kommunalen 
Gebietskörperschaft führt, 

2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere 
Kredite erforderlich werden, 

3. im Vermögensplan weitere Verptl ichtungsermächti
gungen vorgesehen werden sollen oder 

4. eine erhebl iche Vermehrung oder Hebung der in der 
Stel lenübersicht vorgesehenen Stel l en erforderl ich 
wird ;  dies gi l t  n icht für eine vorübergehende Ein
stel lung von Aushi lfskräften.  

(3) Der an den Haushalt der Gemeinde abzuführende 
Jahresgewinn oder der aus dem Haushalt der Gemeinde 
abzudeckende Jahresverlust ist in den Haushal tsplan der 
Gemeinde aufzunehmen. 

(4) Der Wirtschaftsplan ist mit dem Tei l  im Bekannt
machu ngsorgan des Eigenbetriebes bekannt zu m achen, 
der die Festsetzungen des Gesamtbetrages der Erträge 
und A ufwendungen des Erfolgsplanes, der Einnahmen 
und A u sgaben des Vermögensplanes sowie der Kredit
u nd Verptlichtungsermächtigungen, des Höchstbetrages 
des Kassen kredites, des Zweckverbandsumlagebedarfes 
und der Verte i lung der Zweckverbandsumlagen auf die 
Zweckverbandsmitgl ieder enthält .  Der gesamte Wirt
schaftsplan einschl ießlich des Erfolgs- und Vermögens
planes sowie der Ste l lenübersicht ist an s ieben Tagen 
öffentl ich auszu legen ;  in der Bekanntmachung ist auf 
die Aus legung h i nzuweisen. Enthält der Wirtschaftsplan 
genehmigungsptlichtige Tei le, darf er erst nach der 
Genehmigung öffentl ich bekannt gemacht werden. 

§ 17 
Finanzp lanung 

( 1) Der fünfj ährige Finanzplan besteht aus 

I .  ei ner nach Jahren gegliederten Übersicht überdie Ent
wickl u ng der Finanzierungsmittel u nd des Finan
zierungsbedarfes des Vermögensplanes entsprechend 
der für diesen vorgeschriebenen Ordnung und 

2 .  einer Übers icht ü ber die Entwick lung der Einnahmen 
u nd Ausgaben des Eigenbetriebes, die s ich auf die 
Haushalts- u nd Finanzplanung des Aufgabenträgers 
auswirken. 

(2) Dem Finanzplan ist eine Investitionsplanung 
zugrunde zu legen. Die vorgesehenen I nvestitionen und 
I nvestitionsförderungsmaßnahmen sind getrennt nach 
J ah resabschnitten mit den auf das betreffende Jahr ent
fa l lenden Tei l beträgen aufzunehmen. 

§ 1 8  
Gewinn- und Verlustrechnung, 

Erfolgs übersic ht 

( I )  Die Gewinn- und Verlustrechnung ist m indestens 
entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
aufzuste l len.  Ist durch den Gegenstand des Betriebes 
eine abweichende Gliederung bedingt, so muss diese der 
Gl iederung nach Satz I gleichwertig sein .  



GVBL LSA Nr. 9/2009, ausgegeben am 29. 5. 2009 

(2) Bei Ver- und Entsorgungsunternehmen muss der 
Ertrag aus Energie- und Wasserlieferungen sowie aus 
der Durchführung der Abwasserbeseitigung in jedem 
Wirtschaftsjahr 365, in Schaltjahren 366 Tage umfassen 
und auf den B il anzstichtag abgegrenzt sein. 

(3) Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig 
haben zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres außer
dem eine Erfolgsübersicht aufzustel len ,  die horizontal 
nach den Betriebszweigen und vertikal nach den Ertrags
und Aufwendungsarten zu gl iedern ist. Die Gl iederung 
nach Verwaltung und Vertrieb, Sonstige sowie nach 
Betriebszweigen und aktivierter Eigenleistung ist  
grundsätzl ich einzuhalten. Dabei s ind gemeinsame Auf
wendungen und Erträge sachgerecht auf die Unter
nehmenszweige aufzutei len, soweit Lieferungen und 
Leistungen nicht gesondert verrechnet werden." 

4 .  Nach § 18 wird folgender neuer § 1 9  e ingefügt :  

, ,§ 19  
Jahresabschluss und Lagebericht 

( I )  Die Betriebs leitung hat für den Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres einen aus der B ilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahres
abschluss sowie einen Lagebericht nach den Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustel len. 

(2) Jahresabsch luss und Lagebericht sind innerhalb 
von drei Monaten n ach Ende des Wirtschaftsjahres 
aufzustellen und dem Bürgermeister oder der Bürger
meisterin vorzulegen. Eigenbetriebe mit einer B ilanz
summe bis 2 600 000 Euro pro Jahr oder mit Erträgen 
bis zu 520 000 Euro pro Jahr sowie bis zu 20 Arbeit
nehmern l aut  Stellenübers icht brauchen den Lagebericht 
nicht aufzustel len, wenn sie .mindestens zwei der drei 
Merkmale nicht überschreiten; sie dürfen den Jahres
abschluss auch später aufstel len, wenn dies einem ord
nungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, jedoch inner
halb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres. Der 
Bürgermeister oder die Bürgermeisterin lei tet die Unter
lagen unverzügl ich an das Rechnungsprüfungsamt weiter. 

(3) Das Rechnungsprüfungsamt prüft den Jahres
abschluss mit allen Unterlagen daraufhin,  ob er ein den 
tatsächl ichen Verhältnissen entsprechendes B i l d  der 
Ertrags-, Finanz- und Vermögens lage sowie der Ver
bindl ichkeiten des Eigenbetriebes darstel l t. § I 3 1  der 
Gemeindeordnung gi l t  entsprechend. Die Jahresab
schlussprüfung soll  innerhalb von neun Monaten nach 
Ende des Wirtschaftsjahres abgeschlossen sein. 

(4) Der B ürgermeister oder die Bürgermeisterin hat 
den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit  
dem Bericht über die  Jahresabschlussprüfung zunächst 
dem Betriebsausschuss zur Vorberatung und sodann mit 
dem Ergebnis der Vorberatung dem Gemeinderat zur 
Festste l lung zuzuleiten. Der Gemeinderat stel l t  den 
Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des 
Wi rtschaftsjahres fest und beschließt dabei über 

I .  d ie Verwendung des Jahresgewinns oder die Behand
l ung des Jahres verlustes; der Jahresgewinn sol l  in 
Höhe der Verzinsung des vom Haushalt der Gemeinde 
aufgebrachten Eigenkapi tals an diesen abgeführt 
werden, 

2. die Verwendung der für das Wirtschaftsjahr für den 
Haus halt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungs
mittel , 

3 .  die Entlastung der Betriebsleitung; versagt er die Ent
l astung, hat er dafür GrUnde anzugeben. 

(5) Der Beschl uss über die Feststel l ung des Jahres
abschlusses und die Entlastung der Betriebs leitung ist  
ortsüblich bekannt zu machen. Dabei s ind die beschlos
sene Verwendung des Gewinns oder die Behandlung des 
Verlustes, der Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers 
oder der Abschlussprüferin sowie der Feststel l ungsver
merk des Rechnungsprüfungsamtes über die Jahres
abschlussprüfung oder dessen Einschränkung oder 
Versagung wiederzugeben. Gleichzei tig  sind der Jahres
absch luss, der Lagebericht und die Erfol gsübersicht an 
s ieben Tagen öffentl ich auszulegen; in der Bekannt
machung ist auf die Auslegung h inzuweisen." 

5. Der bisherige § 19 wird § 20. 

6 .  Nach § 20 wird folgender § 2 1  angefügt: 

,,§ 2 1  
Verordnungsermächtigung 

Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

I .  Vorschriften über 

a) den Nachweis und die Erhaltung des Sonderver
mögens, die Kassenwirtschaft und die Grundsätze 
für die Aufstel lung, Gl iederung und den Inhalt des 
Wi rtschaftsplanes sowie dessen Ausführung, 

b) den Jahresabschluss, die Grundsätze der Prüfung 
des Jahresabschlusses u nd die Anforderungen 
an den I nhalt der Beschlüsse zur Festste l lung des 
Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahres
verl ustes 

zu erlassen; 

2 .  die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
auf die örtlichen Stiftungen anzuordnen." 

Artikel 5 
Änderung des Anstaltsgesetzes 

Das Anstal tsgesetz vom 3. Apri l 200 1 (GV B I .  LSA 
S.  1 36) wird wie folgt geändert: 

I .  § I erhält  folgende Fassung: 

,,§ I 

Anwendungsbereich 

( I )  Kommunale Gebietskörperschaften können selbst
ständige Unternehmen als rechtsfähige Anstalten des 
öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) errichten 
oder bestehende Regiebetriebe und Eigenbetriebe im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge in rechtsfähige 
Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln. In  den 
Fäl len des § 1 5a des Gesetzes über kommunale Gemein
schaftsarbei t  kann ein Zweckverband durch Form
wechsel die Rechtsform einer Anstalt des öffentlic hen 
Rechts erhalten. Die al lgemeinen Vorschriften des 
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kommunalen Wirtschaftsrechts gelten entsprechend. 
Die Anstalt kann sich nach Maßgabe der Unter
nehmenssatzung an anderen Unternehmen bete i l igen, 
wenn dies dem Unternehmenszweck dient. 

(2) Die Errichtung von Komm unalunternehmen und 
gemeinsamen Kommunalunternehmen durch Zweck
verbände ist zulässig. I n  diesem Falle tritt anstel le  des 
Hauptorgans der kommunalen Gebietskörperschart die 
Verbandsversa mml ung und anste l le des Hauptverwal
tungsbeamten der komm unalen Gebiets körperschaft 
der Verbandsgeschäftsführer." 

2. N ach § I wird folgender § I a eingefügt: 

,,§ l a  
Gemeinsame kommunale A nstalt 

( I )  Zur gemeinsamen Erl"ü l l u ng öffentl icher A uf
gaben können kom m unale Gebietskörperschaften durch 
Vereinbarung e ine gemeinsame kommunale Anstalt  
(gemeinsames Kommu nalu nternehmen) errichten oder 
einem bestehenden Kommunalunternehmen beitreten .  
Der Bei tritt erfolgt i m  Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
d urch eine zwischen den Bete i l igten zu vere inbarende 
Änderung der U nternehmenssatzung. 

(2) Im Rahmen der Vereinbarung nach Absatz I legen 
die bete i l igten Körperschaften die Unternehmenssat
zung des gemeinsamen Kommunal unternehmens fest. 
Die Unternehmenssatzung muss neben den Besti m
mu ngen nach § 2 Satz 2 A ngaben über 

I .  die Träger des gemeinsamen Kommunalunternehmens, 

2.  den Sitz des gemeinsamen Kommunalu nternehmens 
und 

3. den Betrag der von jedem Träger auf das Stamm
kapital zu leistenden Ein lage 

enthalten.  

(3)  Soweit fürdas gemeinsame Kommunalunternehmen 
keine besonderen Regel ungen getroffen worden s ind, 
finden die für Kommun alunternehmen geltenden Vor
schriften entsprechend Anwendung. " 

3 .  § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz I wird das Wort "Gemeinde" durch die 
Wörter "kornmunale Gebietskörper:,cha rt" ersetzt .  

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Diese muss Bestimmungen über den Namen und den 
Zweck des Unternehmens, die Anzah l der Mitgl ieder 
des Verwaltungsrates und die Höhe des Stamm
kapitals enthal ten;  in  den Fäl len eines Formwechsels 
gemäß § I Abs . I Satz 2 darf der N ennbetrag des 
Stam mkapitals das nach A bzug der Schulden ver
bleibende Vermögen des formwechsel nden Zweck
verbandes nicht übersteigen." 

c)  In Satz 3 wird das Wort "Gemeinde" durch die 
Wörter "kommunale Gebietskörperschaft" ersetzt. 

4.  In § 3 Satz I wird . das Wort "Gemeinde" durch die 
Wörter "kommunale Gebiets körperschaft" ersetzt. 
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5 .  § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz I und wie folgt 
geändert: 

aa) In Satz I wird das Wort "Gemeinde" durch die 
Wörter "kommunale Gebietskörperschaft" er
setzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "Gemeinde" durc h die 
Wörter "komm unale Gebietskörperschaft" er
setzt. 

b) Nach Absatz I wird folgender Absatz 2 angefügt: 

, ,(2) Soweit die Träger e ines gemeinsamen Kom
munalunternehmens für dessen Verbindl ichkeiten 
einzutreten haben, haften sie als Gesamtschu ldner. 
Der Ausgleich im I nnenverhältnis richtet sich nach 
dem Verhältnis der Stammeinlage zueinander." 

6. § 5 erhält fo lgende Fassung: 

,,§ 5 
Organe der Ansta l t  

( I )  Organe der  Anstalt s ind der Vorstand und der Ver
wa ltungsrat. 

(2) Die Anstalt wird von einem Vorstand in eigener 
Verantwortung geleitet, soweit nicht durch die Unter
nehmenssatzung der kommunalen Gebietskörperschaft 
etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand vertritt die 
Anstalt gerichtl ich und außergerichtl ich.  Die kommu
nale Gebiets körperschaft hat darauf h inzuwirken, dass 
jedes Vorstandsmitglied vertraglich verpfl ichtet wird,  
die ihm im Geschäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im 
S inne des § 285 Satz I N r. 9 B uchst. a des Handels
gesetzbuches der kommunalen Gebietskörperschaft jähr
l ich zur Veröffentl ichung mitzutei len. § 286 Abs. 4 des 
Handelsgesetzbuches findet si nngemäß A nwendung. 

(3) Die Geschäftsführung des Vorstandes wird von 
einem Verwaltungsrat überwacht. Der Verwal tungs rat 
bestel l t die Vorstandsmitgl ieder auf höchstens fünf 
Jahre; eine erneute Bestellung ist zulässig. Der Verwal
tungsrat entscheidet außerdem über 

I .  den Erlass von Satzungen gemäß § 3 Satz 3, 

2 .  die Festste l lung des Wirtschaftsplanes und des J ahres
abschlusses, 

3. die Festsetzung al lgemein geltender Tarife und Ent
gelte für die Leistungsnehmer, 

4. die Beteil igung der Anstalt an anderen Unternehmen, 

5. die Bestel lung des Abschlussprüfers, 

6.  die Ergebnisverwendung. 

Im Fa l l  von Satz 3 N r. I u nterliegt der Verwaltungsrat 
den Weisungen des Hauptorgans der Körperschaft. Die 
Unternehmenssatzung kann vorsehen, dass das Haupt
organ der Körperschaft den Mitgliedern des Verwaltungs
rates auch in bestimmten anderen Fäl len Weisungen 
ertei len kann. Die Abstimmung entgegen der Weisung 
berührt die Gül tigkeit des Beschlusses des Verwaltungs
rates nicht. 
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(4) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden 
Mitgl ied, den übrigen M itgliedern sowie mindestens 
einer bei dem Kommunalunternehmen beschäftigten 
Person. Die Zahl der Beschäftigtenvertreter darf ein 
Drittel a l ler Mitgl ieder des Verwaltungsrates nicht über
steigen. Die Beschäftigtenvertreter nehmen mit  bera
tender Stimme an den S itzungen des Verwaltungsrates 
tei l .  Den Vorsitz führt der Hauptverwaltungsbeamte der 
Körperschaft; mit seiner Zus timmung kann das Haupt
organ der Körperschaft eine andere Person zum vor
sitzenden Mitglied bestel len . Das vorsitzende Mitgl ied 
nach Satz 4 Halbsatz 2 und die übrigen Mitgl ieder des 
Verwaltungsrates werden vom Hauptorgan der Körper
schaft für fünf J ahre bestel l t .  D ie Amtszeit von Mit
gliedern des Verwaltungsrates, die dem Hauptorgan der 
Körperschaft angehören, endet mit dem Ende der Wahl
zei t  oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus  dem Haupt
organ der Körperschaft. Die Mitgl ieder des Verwal
tungsrates können in  besonders begründeten Fäl len 
jederzeit mit zwei Drittel Mehrheit der Mitgl ieder des 
Hauptorgans der Körperschaft abberufen werden. Die 
Mitgl ieder qes Verwaltungsrates üben ihr Amt bis zum 
Amtsantritt der neuen Mitgl ieder weiter aus. M itgl ieder 
des Verwaltungsrates können nicht sein :  

I .  Beamte und hauptberufl iche Angestel l te der Anstalt, 

2 .  lei tende Beamte und leitende Angeste l lte von juris
t ischen Personen oder sonstigen Organisationen des 
öffent l ichen Rechts oder des Privatrechts, an denen 
die Anstalt mit mehr als 50 v. H .  betei l igt ist, 

3. Beamte und Angeste l l te der Kommunalaufsichts
behörde, die unmittel bar mit Aufgaben der Aufsicht 
über die Anstalt befasst  s ind." 

7 .  I n  § 6 Satz 2 wird das Wort "Gemeinde" durch die Wörter 
"kommunale Gebietskörperschaft" ersetzt. 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort "Gemeinde" durch die 
Wörter "kommunalen Gebietskörperschaft" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird das Wort "Gemeinde" durch die 
Wörter "kommunale Gebietskörperschaft" ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes zur Einführung des 

Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 
für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt 

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen 
des Landes Sachsen-Anhal t vom 22. März 2006 (GV B l .  
L S A  S .  1 28), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
1 4 . Februar 2008 (GVB I .  LSA S. 40, 48) , wird wie folgt 
geändert: 

I .  § I wird wie fol gt geändert: 

a) Absatz I wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz I werden die Wörter "und kommunale 
Verbände" gestrichen. 

bb) Nach S atz I werden folgende Sätze 2 und 3 ange
fügt: 

"Dies gilt nicht für das Sondervermögen der 
Eigenbetriebe. Zweckverbände, die ihren Haus
halt kameral führen, haben spätestens ab dem 
Haushal tsjahr 20 1 3  ihre Geschäftsvorfäl le  nach 
dem System der doppelten Buchführung in ihrer 
Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stich
tag 1 .  Januar 20 1 3  eine Eröffnungsbi lanz nach 
§ I 04b der Gemeindeordnung aufzustel len oder 
ihre Wirtschaftsführung und das Rechnungs
wesen nach den Vorsc hriften des Eigenbetriebs
gesetzes bis zu diesem Stichtag auszurichten ." 

b) Absatz 2 Satz I erhält folgende Fassung: 

"In der Zeit  vom I .  Januar 2006 bis zum Stichtag 
I .  Januar 20 1 3  kann jeweils mit Beginn eines Haus
haltsjahres die Umstel lung erfolgen." 

c)  I n  Absatz 3 wird das Wort " , Zweckverbände" ge
strichen. 

2 .  § 2 wird aufgehoben. 

Artikel 7 
Änderung des Begleitgesetzes 

zur Gemeindegebietsreform 

In Artikel 8 Abs. 3 Satz I des Begleitgesetzes zur Gemeinde
gebietsreform vom 1 4. Februar 2008 (GVB I .  LSA S .  40) 
wird die Angabe " I .  Juli 2009" durch die Angabe " I .  Januar 
20 1 1 "  ersetzt. 

Artikel 8 
Änderung des Gemeindeneugliederungs

Grundsätze gesetzes 

Dem § 2 des Gemeindeneugl iederungs-Grundsätze
gesetzes vom 1 4 . Februar 2008 (GVB I .  LSA S .  40) wird 
folgender Absatz 1 1  angefügt: 

,,( 1 1 ) In Fäl len, in denen Beamte auf Zeit  aufgrund einer 
gemeind lic hen Neugliederung in den einstwei l igen Ruhe
stand versetzt werden, findet § 66 Abs. 8 des Beamtenver
sorgungsgesetzes entsprechende Anwendung. Als  Amtszeit 
im versorgungsrechtl ichen S inn rechnet auch die Zeit von 
der Versetzung nach Maßgabe von Satz I bis zu dem Zeit
punkt, in dem die Amtszeit in Anwendung der al lgemeinen 
Vorschriften enden würde." 

Artikel 9 
Ä nderung des Verbandsgemeindegesetzes 

Das Verbandsgemeindegesetz vom 1 4. Februar 2008 
(GV B l .  LSA S. 40, 4 1 )  wird wie folgt geändert : 

I .  § I wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 einge
fügt: 

"Gibt der Landkreis kein eigenes Amts blatt heraus, 
erfolgt die Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landesverwaltungsamtes . " 
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bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 .  

b) Dem Absatz 3 wird fo lgender Satz 3 angefügt: 

"Gibt der Landkreis kein eigenes Amtsbl att heraus, 
erfolgt die Veröffentlichung im Amt�blatt des Landes
verwaltungsamtes ."  

2 .  Dem § 4 Abs. I wird fo lgender Satz 2 angefügt: 

"Soweit eine M itgl iedsgemeinde für die in § 2 Abs.  
bezeichneten Aufgaben einem Zweckverband angehört, 
tritt die Verbandsgemeinde an die jeweilige Stelle der 
M i tgliedsgemeinde als Verbandsmitglied dieses Zweck
verbandes ." 

M a g d e b u r g, den 26. Mal 2009. 

Artikel 1 0  
Neubekanntmachung 

Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, den Wort
laut der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung in 
der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an gel tenden Fas
sung im Gesetz- und Verordnungs blatt für das Land Sachsen

Anhalt bekannt zu machen. 

Artikel 1 1  
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in  
Kraft. 

Der Präsident des Landtages 
von Sa chsen-A n halt 

De r Ministe r p räsident 
des Landes Sa chsen-A n halt 

Der Minister des I n ne r n  
des Landes Sachsen-Anhalt 

S t e i n e c k e  Pro f. Dr. B ö h m  e r H ö v e l m a n n  
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Ve r o r d n u n g  
zur Änderung der ZentralstelIenverordnung. 

Vom 19. Mai 2009. 

Aufgrund des § 1 069 Abs. 3 S atz 1 der Zivilprozess
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. De
zember 2005 (BGBI.  I S. 3202, 2006 S. 43 1 ), zuletzt geän
dert durch Artikel I des Gesetzes vom 30. Oktober 2008 
(BGB I .  J S. 2 1 22), in Verbindung mit  § I Nr. 1 5  der Ver
ordnung zur Ü bertragung von Verordnungsermächtigungen 
i m  B ereich der Justiz vom 28 . März 2008 ( GVBI .  LSA 
S. 1 37) wird verordnet: 

,, 1 .  des Artikels 3 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1 393/ 
2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
1 3 . November 2007 über die Zustellung gerichtlicher 
und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder 
Handelssachen in den Mitgliedstaaten (,,zustel lung 
von Schriftstücken") und zur Aufhebung der Verord
nung (EG) Nr. 1 348/2000 des Rates (ABI.  EU Nr. 
L 324 S. 79),". 

§ I § 2  

§ 1 Nr. 1 der ZentralstelIenverordnung vom 1 0. Mai 2007 
(GV BI .  LSA S. 1 5 8) erhält folgende Fassung: 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

M a g d e b u r g, den 1 9 .  Mai 2009. 

Die Ministerin der Justiz 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Prof. Dr. K o l b  
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